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1 Veranstalter, Ausrichter und Ort 

1.1 Veranstalter / Ausrichter 

DLRG Bezirk Ludwigsburg 
Marienbader Straße 9 
71282 Hemmingen 

 

1.2 Ort 

Hallenbad Bissingen der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen, Bahnhofstrasse 45, 74321 Bietigheim-
Bissingen 
5 Bahnen. Wassertiefe Meter 0,90 bis 4,0. Wassertemperatur ca. 27 Grad 

2 Wettkampf 

2.1 Allgemeines 

Die 46. Bezirksmeisterschaften in den Mannschafts- und Einzeldisziplinen im Rettungsschwimmen der 
Bezirke Ludwigsburg und Heilbronn werden am 28. Februar und 1. März 2026 im Hallenbad Bissingen 
durchgeführt. Sie stellen die Grundlage für die Qualifikation zu den Landesmeisterschaften dar. Die 
Bezirke werden jeweils getrennt gewertet.  
 

2.2 Neues Regelwerk 

Der Wettkampf wird nach dem “Regelwerk für Mehrkampf-Meisterschaften im Rettungsschwimmen - 
Schwimmbad-Disziplinen, Gültig ab 1. Januar 2024, Stand 21. Februar 2024“ durchgeführt. 
https://www.dlrg.de/fileadmin/user_upload/DLRG.de/Fuer-
Mitglieder/AA_DLRG2019/Rettungssport/Ueber_den_Rettungssport/Regelwerk_2024/Regelwerk-
Rettungssport-2024_Pool-Mehrkampf-Meisterschaften.pdf 

Die genauen Ausführungen zur Umsetzung sind im ISC (DLRG.net) veröffentlicht und gelten in ihrer 
aktuellen Fassung als Bestandteil dieser Ausschreibung. 
 

2.3 Zeitplan 

Der Ablauf ist wie folgt geplant: 

Samstag 28.02.2026 Mannschaftsmeisterschaften 

13:45 Uhr Anreise der Mannschaftsteilnehmer zum Hallenbad (Bitte nicht früher anreisen) 

14:00 Uhr Mannschaftsführer- und Kampfrichterbesprechung 

14:00 Uhr Aufbau 

14:30 Uhr Einschwimmen Abschnitt 1 
15:00 Uhr Beginn der Wettkämpfe Abschnitt 1 (AK8, AK10, AKoffen, AK17/18) 

17:00 Uhr Ende der Wettkämpfe Abschnitt 1 

17:00 Uhr Einschwimmen Abschnitt 2 

ca. 17 Uhr 30 Siegerehrung Abschnitt 2 

17.30 Uhr Beginn der Wettkämpfe Abschnitt 2 (AK12, AK13/14, AK 15/16) 
ca. 19:30 Uhr Ende der Mannschaftswettkämpfe  

             Line Throw Wettkämpfe 

ca. 20 Uhr Siegerehrung 
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Sonntag 01.03.2026 Einzelmeisterschaften 

Ab 08:00 Uhr Anreise der Einzelteilnehmer zum Hallenbad  

08:30 Uhr Mannschaftsführer- und Kampfrichterbesprechung 

08:30 Uhr Einschwimmen Abschnitt 1 

09:00 Uhr Beginn der Wettkämpfe Abschnitt 1 (AK13/14, AK15/6, AK17/18 und AKoffen) 
12:00 Uhr Ende Wettkämpfe Abschnitt1 

13:00 Uhr Einschwimmen Abschnitt 2 

13:00 Uhr Siegerehrung Abschnitt 1 

13:30 Uhr Beginn der Wettkämpfe Abschnitt 2 (AK10, AK12, AK15/16, AK17/18 und AKoffen, AK 
Masters) 

16:30 Uhr Ende Wettkämpfe Abschnitt 2 

17:00 Uhr Siegerehrung Abschnitt 2 

  
 

2.4 Altersklassen 

Einteilung gemäß § 16 des Regelwerks.  

Ergänzend wird wieder eine AK 10 und eine AK 8 ausgeschrieben. 

2.5 Disziplinen 

Die Disziplinen für die Mannschaftswettbewerbe ergeben sich aus § 18 des Regelwerkes, ergänzt um 

die 

AK8 (nur Mannschaft) 

4x25 m Hindernisstaffel  

4x25 m Rückenlage ohne Armtätigkeit  

4x25 m Gurtretterstaffel 

4x25 m Rettungsstaffel 

 

AK10  

4x25 m Hindernisstaffel  

4x25 m Rückenlage ohne Armtätigkeit  

4x25 m Gurtretterstaffel 

4x25 m Rettungsstaffel 

Die Disziplinen der Einzelwettbewerbe ergeben sich aus § 17. AK10 schwimmt identische Disziplinen 
wie AK12. Die AK 8 Mannschafen können sich für die Landesmeisterschaften als AK 10 qualifizieren ; 
ebenso die AK 10 Mannschaften. Auf Landesebene gibt es keine AK8. Die AK 10 Mannschaft kann sich 
für die Landesmeisterschaften qualifizieren aber nicht über die Landemeisterschaften für die DMM 2026 
(nicht identische Disziplinen mit AK12). Auf Bundesebene gibt es aktuell keine AK10. 

 

2.6 Teilnahmeberechtigung 

Die Voraussetzungen ergeben sich aus § 4 (1) des Regelwerkes. 

Startberechtigung für das laufende Wettkampfjahr ausschließlich für eine einzige unterste 
Gliederungsebene (s. § 1 Abs.1), in der die Mitgliedschaft vorliegen muss. 
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Altersentsprechende Schwimm- oder Rettungsschwimmprüfung nach § 4 Abs. 2. Gültige 
Selbsterklärung zum Gesundheitszustand (s. Merkblatt M3-002) oder ein ärztliches 
Gesundheitszeugnis, das am Wettkampftag nicht älter als 24 Monate ist. Für das Vorliegen der 
Voraussetzungen sind die Ortsgruppen verantwortlich. 

2.7 Qualifikationsregelung Landesmeisterschaften 

In jeder Altersklasse sind die Erstplatzierten der Bezirksmeisterschaften direkt qualifiziert. Weitere 
Teilnehmer haben ebenfalls die Chance sich für die Württembergischen Meisterschaften zu 
qualifizieren. Die Zulassung durch den LV richtet sich dabei zu den noch zur Verfügung stehenden 
Plätzen. Die Bezirke Ludwigsburg und Heilbronn werden getrennt gemeldet. 

Der Termin der Württembergischen Meisterschaften und der Ort ist noch nicht bekannt. 

2.8 Siegerehrung 

Die Siegerehrung für die Mannschafts- und Einzelwettbewerbe findet im Abschluss der Wettkämpfe im 
Hallenbad statt und ist Bestandteil des Wettkampfes (§9 Regelwerk). 
 

2.9 Anti-Doping-Bestimmungen 

Sportliche Rettungswettkämpfe beruhen auf dem Prinzip der Chancengleichheit. Diese wird nachhaltig 
gestört, wenn Rettungssportler aus eigenem Antrieb oder auf Veranlassung von Betreuern, Ärzten oder 
anderen Personen durch Doping ihre körperliche Leistungsfähigkeit manipulieren. Die notwendigen 
Regelungen hierzu enthält das Regelwerk in § 7. 

2.10 Material 

Hindernisse, Gurtretter, Puppen zum Schleppen werden vom Veranstalter gestellt. Flossen (siehe hierzu 
auch Hinweis unter 2.2) haben die Teilnehmerinnen mitzubringen. 

3 Linethrow 
Im Anschluss an die Mannschaftsmeisterschaften besteht wieder die Möglichkeit an einem 
Linethrowwettbewerb teilzunehmen. Dieser ist nicht Bestandteil der Bezirksmeisterschaften, sondern 
soll dazu dienen, um unter Wettkampfatmosphäre Erfahrungen in der Disziplin sammeln zu können. 
Hierzu sind Meldungen noch bis zur Mannschaftsführerbesprechung möglich. In diesem Wettbewerb 
gibt es nur eine Altersklasse weiblich und eine Altersklasse männlich in der alle antreten können.  

4 Meldung 

4.1 Meldeschluss 

Der Meldeschluss ist für beide Bezirke der 18.02.2026 

Die Anmeldung erfolgt über das neue Melde-Tool der DLRG 

Kontakt zu den Bezirksmeisterschaften: 

Bezirk Ludwigsburg   schwabencup@bietigheim-bissingen.dlrg.de 

Bezirk Heilbronn   dirk.alpers@bez-heilbronn.dlrg-jugend.de 

Meldetool: https://competition.dlrg.net/de/competitions/BMLBHN2026 
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4.3 Kostenregelung 

4.3.1 Startgebühren Bezirk Ludwigsburg 

15,00€ pro Mannschaft 5,00€ pro Einzelteilnehmer 

Diese ist mit Meldeschluss auf folgendes Konto zu überweisen: 

DLRG OG Bietigheim-Bissingen 

Kreissparkasse Ludwigsburg   

IBAN DE08 6045 0050 0007 0245 46  BIC: SOLADES1LBG 

Kennwort BZM 2026 + OG 

4.3.2 Startgebühren Bezirk Heilbronn 

15,00€ pro Mannschaft 5,00€ pro Einzelteilnehmer 

Diese ist mit Meldeschluss auf folgendes Konto zu überweisen: 

DLRG Bezirksjugend Heilbronn 

 IBAN:DE34 6205 0000 0000 0159 09 BIC: HEISDE66xxx 

Betreff: BZM 2026 + OG 

5 Verpflegung  
Im Rahmen der Mannschaftswettbewerbe sowie während der Mittagspause der Einzelwettkämpfe ist 
eine Verpflegung geplant. 
Nähere Informationen zum Angebot sowie zur Bestellmöglichkeit folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 
 

6 Öffentlichkeitsarbeit 
Wir weisen alle Teilnehmer darauf hin, dass während des Wettkampfes Foto- und Filmaufnahmen 
angefertigt werden. Diese Aufnahmen dienen der Darstellung der DLRG in den Medien. Ihre 
Veröffentlichung bedarf daher im Regelfall keiner zusätzlichen Einwilligung der fotografierten Personen. 
Die durch die DLRG beauftragten 
Fotografen/Kamerateams tragen darüber hinaus dafür Sorge, dass die Persönlichkeitsrechte der 
fotografierten Personen gewahrt bleiben, das ÖffentlichkeitsTeam der DLRG wird darauf auch bei 
anderen Medienvertretern achten. 

Die DLRG behält sich vor, in ihrem Auftrag angefertigte Bilder und Filmaufnahmen für verbandsinterne 
Zwecke (bspw. Darstellung des Rettungssports in der Öffentlichkeit allgemein, Verwendung in 
Informations- und Lehrmaterialien, Plakate, usw.) weiter zu verwenden. 

Für darüberhinausgehende Anwendungen, insbesondere kommerzieller Art, wird die DLRG sich im 
Einzelfall mit der jeweils fotografierten Person in Verbindung setzen, sofern dies im Rahmen der §22 
und §23 KunstUrhG notwendig ist. 

Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden 

 


